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§ 17 Beherbergungsbetriebe 

(1) Für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wie Kreuzfahrtschiffe gelten folgende 

zusätzliche Anforderungen: 

1. die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein 

Hygienekonzept; 

2. die Kontaktdaten der Beherbergungsgäste werden nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 

erhoben;         

3. es werden nur folgende Personen erstmalig in die Beherbergung aufgenommen: 

a) getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV, deren Testung vor 

Reiseantritt erfolgt ist; abweichend von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV kann dabei die 

zugrunde liegende Testung maximal 48 Stunden zurückliegen, 

b) Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sowie 

c) minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand einer Bescheinigung der 

Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 

Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden; 

4. es werden nur folgende Personen beherbergt: 

a) Personen, die spätestens alle 72 Stunden einen Testnachweis nach § 2 Nummer 7 

SchAusnahmV vorlegen, 

b) Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sowie 

c) minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand einer Bescheinigung der 

Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 

Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden; 

5. in Bereichen, in denen regelmäßiger Gästekontakt stattfindet, dürfen nur Beschäftigte 

eingesetzt werden, die spätestens alle 72 Stunden einen Testnachweis nach § 2 

Nummer 7 SchAusnahmV vorgelegt und die Vorlage schriftlich bestätigt haben; die 

Bestätigungen sind von der Betreiberin oder dem Betreiber vier Wochen lang 

aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen; bei geimpften 

und genesenen Personen nach § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV tritt der 

Impfnachweis nach § 2 Nummer 3 SchAusnahmV oder der Genesenennachweis nach 

§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV an die Stelle der Testnachweise. 

(2) Sportboothäfen sind keine Beherbergungsbetriebe im Sinne dieser Vorschrift. 
 

Übersetzung:  

Regelungen ab dem 23.08.2021  

 

Weiterhin gilt für Geimpfte und Genesene die noch im Schutzbereich liegen, dass Sie 

keinen Test vorlegen müssen. Andere Gäste müssen vor der Anreise weiterhin einen 

Test vorlegen, dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein und muss alle 72 Stunden 

erneuert werden. 
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